
         
 

Versicherungsbestätigung 
 
 
zur Gruppenunfallversicherung Nr.: 403 11 231093729 des  
 
Landesverband Bayerischer und Sächsischer Molkereifachleute und 
Milchwirtschaftler e.V. 
 
Wir haben Sie in unserer Gruppenunfallversicherung bei der 
 
R+V Allgemeine Versicherung AG, Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden mitversichert.  
 
Wir sind Versicherungsnehmer des oben genannten Vertrages. Sie sind versicherte Person. 
Die Zahlung der Versicherungsbeiträge übernehmen wir. 
 
Sie sind weltweit, rund um die Uhr, in Beruf und Freizeit mit den folgenden 
Versicherungssummen gegen die finanziellen Folgen von Unfällen abgesichert: 
 

 
 
Grundlage sind die mit unserem Vertragspartner vereinbarten Allgemeinen Unfallversicherungs-
Bedingungen und weitere dem Vertrag zugrunde liegende Bedingungen und Vereinbarungen.  
Verbindlich ist der mit der R+V Allgemeine Versicherung AG zum Zeitpunkt des 
Versicherungsfalls vereinbarte Vertragsinhalt. 
 
Der Versicherungsschutz erlischt vorzeitig zum Endes des Versicherungsjahres, in dem Sie das 
75. Lebensjahr vollenden. 
 
Im Leistungsfall steht Ihnen das Recht zu, Ansprüche aus dem Vertrag ohne unsere Zustimmung 
direkt bei der R+V Allgemeine Versicherung AG geltend zu machen. 
 

Was ist im Versicherungsfall zu tun: 
Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungspflicht mit sich bringt, müssen Sie uns 
schnellstmöglich informieren. 
Todesfälle sind innerhalb von 48 Stunden der R+V Allgemeine Versicherung AG, 
Raiffeisenplatz 1, 65189 Wiesbaden anzuzeigen, auch wenn der Unfall bereits gemeldet wurde. 
 
Sie erreichen die R+V Allgemeine Versicherung AG rund um die Uhr an 7 Tagen in der Woche: 
Telefon 0800 533-1111. 
Bitte wählen Sie aus dem Ausland die Service-Telefonnummer +49 611 1675-0507. 

Invalidität 20.000 EUR 

Leistung bei Unfalltod 10.000 EUR 

Krankentransportkosten  50.000 EUR 

Unfall-Serviceleistungen (Bergungskosten) bis zu 25.000 EUR 

Kosten für kosmetische Operationen bis zu 25.000 EUR 

Umbaukosten (Arbeitsplatz und PKW) bis zu 15.000 EUR 

Sofortleistung bei Schwerverletzungen bis zu 15.000 EUR 

Kurkostenbeihilfe bis zu 25.000 EUR 

Heilkosten bei Auslandsaufenthalt ab einem Betrag 
von 50,00 

bis zu 5.000 EUR 


